FAQs zum Thema gesetzliche Arbeitszeitregelungen

erstellt von a.o. Univ.-Prof. DDr. Harald Leitich (Universitätsklinik für Frauenheilkunde, MUW) nach Besprechung mit Doz. (FH) Dr. Lukas Stärker (Österreichische Ärztekammer)
Allgemeine Fragen

Was ist das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG)?

Das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) ist ein Bundesgesetz, mit dem die Arbeitszeit von Angehörigen von Gesundheitsberufen, die in Krankenanstalten und anderen Gesundheitseinrichtungen tätig sind, geregelt wird.
Wie wird die Arbeitszeit der an der Medizinischen Universität Wien tätigen ÄrztInnen und ZahnärztInnen gesetzlich geregelt?
Die Arbeitszeit der im klinischen Bereich der Medizinischen Universität Wien als ÄrztInnen und ZahnärztInnen tätigen MitarbeiterInnen wird im Wesentlichen durch die folgenden Gesetze und Bestimmungen geregelt:
1. Das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG)

2. Die Arbeitszeitvereinbarung vom 22.12.2009 zwischen dem Rektor und dem Betriebsrat der Medizinischen Universität Wien, gültig bis zum 30.6.2013 (Arb-V)
3. Das Arbeitsruhegesetz (ARG)

Was zählt zur Arbeitszeit?

Die Arbeitszeit umfasst neben den Zeiten der Krankenversorgung auch die Zeiten der Lehre, Forschung und universitätsbezogenen Verwaltung (§ 4 Arb-V).

Wofür gibt es gesetzliche Arbeitszeitregelungen?

Mit den gesetzlichen Arbeitszeitregelungen soll sichergestellt werden, dass Angehörigen von Gesundheitsberufen ausreichend Erholungs- und Ruhezeiten zur Verfügung stehen. Dabei sollen einerseits das Personal vor den gesundheitlichen Schäden einer Überbelastung, andererseits die PatientInnen vor Behandlungsfehlern durch übermüdetes Personal geschützt werden.
Was wird durch die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen festgelegt?
1. Die tägliche Höchstarbeitszeit

2. Die maximale durchgehende Arbeitszeit bei verlängerten Diensten
3. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit

4. Die maximale durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit

5. Die maximale durchschnittliche Anzahl von verlängerten Diensten 

6. Die maximale zu erwartende durchschnittliche Inanspruchnahme (falls verlängerte Dienste gemacht werden)
7. Die tägliche ununterbrochene Mindestruhezeit
8. Die wöchentliche ununterbrochene Mindestruhezeit
9. Die Ausgleichsruhezeit

10. Ausnahmen vom Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

Tägliche Höchstarbeitszeit

Wie viele Stunden dürfen an einem Tag gearbeitet werden?
Die tägliche Höchstarbeitszeit beträgt 13 Stunden, mit der Ausnahme von verlängerten Diensten (§ 3 Abs. 1 KA-AZG, § 6 Abs. 2 Arb-V).
Maximale durchgehende Arbeitszeit bei verlängerten Diensten
Wie viele Stunden darf ein verlängerter Dienst dauern?

1. bis zu 32 Stunden, wenn der Dienst an einem Werktag beginnt (§ 4 Abs. 4.1 KA-AZG, § 8 Abs. 2 Arb-V).
2. bis zu 49 Stunden, wenn der Dienst am Vormittag eines Samstags oder eines Tages vor einem Feiertag beginnt (§ 4 Abs. 4.1 KA-AZG, § 8 Abs. 3 Arb-V)
3. bis zu 25 Stunden, wenn der Dienst am Vormittag eines Sonn- und Feiertages beginnt (§ 8 Abs. 4 Arb-V). 
Wöchentliche Höchstarbeitszeit
Wie wird die Wochenarbeitszeit berechnet?

Als Arbeitswoche wurde für die Medizinische Universität Wien der Zeitraum von Sonntag 00:00 Uhr bis einschließlich Samstag 24:00 festgelegt (§ 7 Abs. 1 Arb-V). Die Wochenarbeitszeit ist die Summe sämtlicher in diesem Zeitraum konkret geleisteter Arbeitszeiten (reguläre Arbeitszeiten, Überstunden, Zeiten der verlängerten Dienste,...)
Wie viele Stunden dürfen in einer Woche gearbeitet werden?
Maximal 72 Stunden in einer konkreten Woche (§ 4 Abs. 4.4 KA-AZG, § 7 Abs. 3.2 Arb-V), aber nur maximal 60 Stunden im Durchschnitt (siehe folgender Punkt).
Die maximale durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit

Wie wird die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit berechnet?

Jeweils vom 1. Jänner und vom 1. Juli an werden innerhalb eines Zeitraums von 26 Wochen die Arbeitsstunden der einzelnen Wochen zusammengerechnet (§ 10 Abs. 1 Arb-V). Zu diesen werden dann die Zeiten der verlängerten Dienste addiert. Anschließend wird gezählt, wie viele Abwesenheitszeiten (Urlaube, Sonderurlaube, Lichttage, …) in jedem Durchrechnungszeitraum waren. Diese werden vom jeweiligen Durchrechnungszeitraum abgezogen (§ 10 Abs. 2 Arb-V). Anschließend wird die Summe der Arbeitszeiten durch den verminderten Durchrechnungszeitraum dividiert.

Wie hoch ist die maximale durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit?

Maximal 60 Stunden (§ 7 Abs. 3.1 Arb-V).

Ein Beispiel: 

Durchrechnungszeitraum 1.1.2008 bis 30.6.2008: 

Summe der regulären Wochenarbeitszeiten: 26 x 40 Stunden = 1040 Stunden

Anzahl der verlängerten Dienste: 10 Wochentagsdienste

Summe der Zeiten der verlängerten Dienste: 160 Stunden

Gesamtsumme der Arbeitszeiten: 1040 + 160 = 1200 Stunden

Summe der Abwesenheitszeiten: 10 Urlaubstage = 2 Wochen
Verminderter Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen – 2 Wochen = 24 Wochen

Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit: 1200 Stunden : 24 = 50 Stunden

Die maximale durchschnittliche Anzahl von verlängerten Diensten
Wie wird die maximale durchschnittliche Anzahl von verlängerten Diensten berechnet?

Jeweils vom 1. Jänner und vom 1. Juli an werden innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten die verlängerten Dienste zusammengerechnet (§ 10 Abs. 1 Arb-V). Wochenenddienste oder Doppeldienste mit einem Feiertag werden jeweils als zwei verlängerte Dienste gezählt (§ 4 Abs. 5 KA-AZG, § 8 Abs. 6 Arb-V). Anschließend wird gezählt, wie viele Abwesenheitszeiten (Urlaube, Sonderurlaube, Lichttage, …) in jedem Durchrechnungszeitraum waren. Diese werden vom jeweiligen Durchrechnungszeitraum abgezogen (§ 10 Abs. 2 Arb-V). Anschließend wird die Summe der verlängerten Dienste durch den verminderten Durchrechnungszeitraum dividiert.

Wie hoch ist die maximale durchschnittliche Anzahl von verlängerten Diensten?

Maximal 6 Dienste pro Monat (§ 4 Abs. 5 KA-AZG, § 8 Abs. 6 Arb-V).
Ein Beispiel: 

Durchrechnungszeitraum 1.1.2008 bis 30.6.2008: 

Summe der verlängerten Dienste: 28

Summe der Abwesenheitszeiten: 10 Urlaubstage = 2 Wochen

Verminderter Durchrechnungszeitraum: 6 Monate – 2 Wochen = 5,5 Monate

Durchschnittliche Anzahl von verlängerten Diensten pro Monat: 28 Dienste : 5,5 = 5,1 Dienste

Die maximale zu erwartende durchschnittliche Inanspruchnahme (falls verlängerte Dienste gemacht werden)
Was ist die Inanspruchnahme bei einem verlängerten Dienst?

Die Zeit der Inanspruchnahme ist der Zeitraum innerhalb eines verlängerten Dienstes, in dem tatsächlich Arbeit verrichtet werden muss.

Wie wird die maximale zu erwartende durchschnittliche Inanspruchnahme berechnet?

Innerhalb eines Zeitraums von 17 Wochen wird die Anzahl der zu erwartenden verlängerten Dienste erhoben. Anschließend werden die Zeiten, in denen zu erwarten ist, dass innerhalb dieser verlängerten Dienste tatsächlich Arbeit geleistet werden muss, zusammengerechnet und zu den regulär geleisteten Wochenarbeitszeiten addiert (§ 4 Abs. 1 KA-AZG). Anschließend wird gezählt, wie viele Abwesenheitszeiten (Urlaube, Sonderurlaube, Lichttage, …) in diesem Durchrechnungszeitraum voraussichtlich auftreten werden. Diese werden vom Durchrechnungszeitraum abgezogen. Anschließend wird die Summe der Arbeitszeiten durch den Durchrechnungszeitraum dividiert.
Wie hoch ist die maximale zu erwartende durchschnittliche Inanspruchnahme?

Maximale 48 Stunden pro Woche (§ 4 Abs. 1 KA-AZG). 
Ein Beispiel:

Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen

Summe der geplanten verlängerten Dienste: 8
Zu erwartende durchschnittliche Arbeitsbelastung pro verlängertem Dienst von 16 Stunden Dauer: 12 Stunden (75 %)
Summe der tatsächlichen Arbeitszeiten innerhalb der verlängerten Dienste: 8 x 12 = 96 Stunden

Summe der geplanten Abwesenheitszeiten: 10 Urlaubstage = 2 Wochen

Summe der regulären Arbeitswochen: 17 – 2 = 15

Summe der regulären Wochenarbeitszeiten: 15 x 40 = 600 Stunden

Summe der geplanten Arbeitszeiten: 600 Stunden + 96 Stunden = 696 Stunden
Durchschnittliche zu erwartende Inanspruchnahme: 696 Stunden: 15 = 46,4 Stunden pro Woche
Die tägliche ununterbrochene Mindestruhezeit

Wie lang ist die tägliche ununterbrochene Mindestruhezeit?

Nach jedem normalen Dienst oder verlängerten Dienst müssen vom Dienstgeber mindestens 11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit gewährt werden (§ 7 Abs. 1 KA-AZG).
Die wöchentliche ununterbrochene Mindestruhezeit
Wie lang ist die wöchentliche ununterbrochene Mindestruhezeit?
In jeder Woche ist vom Dienstgeber eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden zu gewähren (§ 3 Abs. 1 und  § 4 ARG, § 5 Abs. 4 Arb-V). In Ausnahmefällen kann diese auch entfallen, wenn dafür gesorgt wird, dass in einem größeren Durchrechnungszeitraum ausreichend wöchentliche Ruhezeiten zur Verfügung stehen (§ 7a Abs. 3.1 KA-AZG, siehe die folgende Frage).
Kann in einzelnen Wochen auch die wöchentliche ununterbrochene Mindestruhezeit unterschritten werden oder gänzlich entfallen?

In Ausnahmefällen (z.B. bei verlängerten Diensten an Wochenenden) kann die wöchentliche ununterbrochene Mindestruhezeit unterschritten werden oder unterbleiben, wenn im Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen eine durchschnittliche Ruhezeit von 36 Stunden erreicht wird. 
Zur Durchschnittsberechung dürfen nur dabei nur wöchentliche Ruhezeiten von mindestens 24 Stunden herangezogen werden (§ 5 Abs. 4 Arb-V). Dabei dürfen Abwesenheitszeiten nicht mitgerechnet werden, d.h. der Durchrechnungszeitraum wird um diese Zeiten verkürzt.
Ein Beispiel:

Durchrechnungszeitraum 1.1.2008 bis 30.6.2008: 

Summe der verlängerten Dienste an Wochenenden (Samstag + Sonntag), wobei an diesen Wochenenden keine wöchentliche Ruhezeit konsumiert werden konnte: 5

Summe der Abwesenheitszeiten: 10 Urlaubstage = 2 Wochen
Verminderter Durchrechnungszeitraum: 26 Wochen – 2 Wochen = 24 Wochen
Anzahl der Wochenenden, an denen die wöchentliche Ruhezeit konsumiert werden konnte: 26 – 5 = 19
Verfügbare Ruhezeit an einem Wochenende: ab Freitag 16:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr 64 Stunden verfügbare wöchentliche Ruhezeit.
Gesamtsumme der Ruhezeiten an diesen Wochenenden: 19 x 64 Stunden = 1216 Stunden

Durchschnittliche wöchentliche Ruhezeit: 1216 Stunden : 24 = 50,7 Stunden

Die Ausgleichsruhezeit
Was ist die Ausgleichsruhezeit?

Wird an einem Arbeitstag mehr als 8 Stunden gearbeitet, so muss die tägliche Ruhezeit verlängert werden:

1. Wird an einem Arbeitstag zwischen 8 und 13 Stunden lang gearbeitet, so muss einem der darauf folgenden 10 Arbeitstage eine tägliche oder wöchentliche Ruhezeit um 4 Stunden verlängert werden (§ 7 Abs. 2 KA-AZG).
2. Bei verlängerten Diensten, an denen mehr als 13 Stunden gearbeitet wird, ist innerhalb der nächsten 17 Wochen eine tägliche oder wöchentliche Ruhezeit um das Ausmaß, um das der verlängerte Dienst 13 Stunden überstiegen hat, mindestens jedoch um 11 Stunden, zu verlängern (§ 7 Abs. 3 KA-AZG).

Ein Beispiel:

Ein Wochenenddienst (Samstag + Sonntag), gefolgt von einer regulären Arbeitswoche mit einem Urlaubstag (Donnerstag), aber ohne weiteren Nachtdienst:
Notwendige Ausgleichsruhezeit für einen Wochenenddienst (Samstag + Sonntag): 36 Stunden

Verbrauch der Ausgleichsruhezeit in der Woche, die dem Dienstwochenende folgt, in folgender Weise: 
Montag 9:00 – 20:00 



11 Stunden tägliche Ruhezeit

Montag 20:00 – Dienstag 8:00

12 Stunden Ausgleichsruhezeit

Dienstag 16:00 – Mittwoch 3:00 

11 Stunden tägliche Ruhezeit

Mittwoch 3:00 – 8:00



5 Stunden Ausgleichsruhezeit

Mittwoch 16:00 – Donnerstag 3:00 

11 Stunden tägliche Ruhezeit

Donnerstag 3:00 – 8:00


5 Stunden Ausgleichsruhezeit

Donnerstag 8:00 – Freitag 8:00

Urlaubstag

Freitag 16:00 – Sonntag 4:00


36 Stunden wöchentliche Ruhezeit

Sonntag 4:00 – 18:00



14 Stunden Ausgleichsruhezeit

Ausnahmen vom Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

Gibt es Situationen, in denen die Bestimmungen des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes nicht eingehalten werden müssen?

Es gibt zwei Ausnahmetatbestände:
1. Die Bestimmungen zur Höchstarbeitszeit sowie zur Einhaltung der täglichen Ruhezeit können unter den folgenden vier Voraussetzungen außer Kraft gesetzt werden (§ 8 Abs. 1 KA-AZG, § 11 Abs. 1 Arb-V):
a. Es muss ein außergewöhnlicher Fall vorliegen, der

b. zusätzlich unvorhersehbar gewesen sein muss und

c. muss es unmöglich sein, die Betreuung von PatientInnen zu unterbrechen,  oder eine sofortige Betreuung von PatientInnen muss unbedingt erforderlich sein und
d. muss es unmöglich sein, im konkreten Fall durch andere organisatorische Maßnahmen Abhilfe zu schaffen.
Diese vier Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, d.h. allesamt gegeben sein. (siehe auch: L. Stärker. Ausnahmen und außergewöhnliche Fälle des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes. Recht der Medizin 2007; 3: 82-3.)

Krankenstände, Urlaube sowie sonstige Dienstfreistellungen einzelner ÄrztInnen und ZahnärztInnen gelten dabei nicht als außergewöhnlich (§ 11 Abs. 4 Arb-V).
2. Weiters können im Einvernehmen mit dem Betriebsrat vorübergehend die Regelungen zur Höchstarbeitszeit bei verlängerten Diensten unter den folgenden sechs Voraussetzungen außer Kraft gesetzt werden (§ 8 Abs. 3-5 KA-AZG, § 11 Abs. 2-3 Arb-V): 
a. Da es um Ausnahmen des § 4 KA-AZG (verlängerte Dienste) geht, muss § 4 KA-AZG anwendbar sein, d.h. verlängerte Dienste müssen rechtskonform zugelassen worden sein und

b. Abschluss einer Betriebsvereinbarung oder einer Vereinbarung mit der Personalvertretung über vorübergehende Ausnahmen vom § 4 KA-AZG,  d.h. konkrete erhöhte Arbeitszeit-Höchstgrenzen und Dauer der Vereinbarung und

c. die Wahrung von Interessen der PatientInnen oder die Aufrechterhaltung des Krankenanstaltenbetriebs muss diese Verlängerung notwendig machen und
d. die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der DienstnehmerInnnen müssen eingehalten werden und

e. durch die erforderlichen Maßnahmen muss sichergestellt sein, dass keinem/r DienstnehmerIn Nachteile daraus entstehen, dass er/sie generell oder im Einzelfall nicht bereit ist, solche zusätzliche Arbeitszeit zu leisten.

f. Der Dienstgeber hat die Arbeitszeitverlängerung ehestens, längstens aber binnen 4 Tagen nach Beginn der Arbeiten dem zuständigen Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. Diese Anzeige muss eine aktuelle Liste der von der Arbeitszeitverlängerung betroffenen DienstnehmerInnen und das Ausmaß der vorgesehenen Arbeitszeit enthalten.
Diese sechs Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, d.h. allesamt gegeben sein. (siehe auch: L. Stärker. Ausnahmen und außergewöhnliche Fälle des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes. Recht der Medizin 2007; 3: 82-3.)

